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Beachte  
Zum Außer-Kraft-Treten vgl. § 95 Abs. 6 Z 1, BGBl. I Nr. 13/2006.  
  § 10. (1) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/ 2006) 
  (2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2006) 
  (3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2006) 
  (4) Bei nachstehendem unmittelbar anwendbarem Rec ht der 
Europäischen Gemeinschaft sind Genehmigungs-, Zulas sungs-, 
Untersagungs- oder Anmeldeverfahren vom Landeshaupt mann 
durchzuführen: 
  - Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 vom 24. Juni 1991 über den 
    ökologischen Landbau und die entsprechende Kenn zeichnung der 
    landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmitt el (ABl. 
    Nr. L 198 vom 22. 7. 1991) samt Änderungsverord nungen und 
    Durchführungsvorschriften. 
Der Landeshauptmann hat dem Bundeskanzler alle Info rmationen über  
seine Vollzugstätigkeit gemäß diesem Absatz zu über mitteln, die 
dieser zur Information der anderen Landeshauptmänne r oder zur 
Weiterleitung an die Kommission der Europäischen Ge meinschaft 
benötigt. 
  (5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2006) 
  (6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2006) 
 
 
 
 



Beachte  
Zum Außer-Kraft-Treten vgl. § 95 Abs. 6 Z 1, BGBl. I Nr. 13/2006. 
                            3. Überwachung 
 
                           Aufsichtsorgane 
 
  § 35. (1) Die Überwachung des Verkehrs mit den du rch dieses 
Bundesgesetz erfaßten Waren obliegt dem Landeshaupt mann; ihm obliegt 
auch die Überwachung der Einhaltung der in § 10 Abs . 3 bis 5 
genannten Vorschriften. 
  (2) Der Landeshauptmann hat sich zur Erfüllung se iner Aufgaben 
besonders geschulter Organe als Aufsichtsorgane zu bedienen. Als 
besonders geschult gelten: 
  a) Ärzte und Tierärzte, die die jeweilige Physika tsprüfung abgelegt  
     haben; 
  b) Personen, die den Ausbildungserfordernissen na ch Abs. 6 
     entsprechen; 
  c) für die Überwachung der Vorschriften der §§ 15  und 16 auch die 
     Organe nach § 12 Abs. 1 des Futtermittelgesetz es und nach § 15 
     Abs. 1 des Pflanzenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 1 24/1948, zuletzt 
     geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 503/ 1974. 
  (3) Der Landeshauptmann kann, wenn es Sparsamkeit , 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Überwachu ng des Verkehrs 
mit den durch dieses Bundesgesetz erfaßten Waren er fordern, Aufgaben 
der Überwachung mit Verordnung solchen Gemeinden üb ertragen, die über  
eigene Aufsichtsorgane verfügen, die Überwachung au ch tatsächlich 
handhaben und in der Lage sind, diese Aufgaben durc h mindestens drei 
besonders geschulte Organe, von denen mindestens ei nes die 
Anforderungen nach Abs. 2 lit. a erfüllen muß, zu b esorgen. Die 
Gemeinden sind hinsichtlich der ihnen übertragenen Aufgaben der 
Bezirksverwaltungsbehörde unterstellt. 
  (4) Der Landeshauptmann hat eine nach Abs. 3 vorg enommene 
Übertragung von Aufgaben zurückzunehmen, wenn die G emeinde diese 
Aufgaben nicht erfüllt oder wenn die Voraussetzunge n, unter denen die  
Übertragung erfolgt ist, weggefallen sind. 
  (5) Der Bundesminister für Gesundheit und Umwelts chutz kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, w enn dies zur 
raschen Feststellung der Beschaffenheit von eingefü hrten diesem 
Bundesgesetz unterliegenden Waren oder zur Vereinfa chung des 
Verfahrens bei der Entnahme von Proben solcher Ware n geboten ist, 
durch Verordnung bestimmen, daß allen oder einzelne n Zollämtern, 
soweit es für die genannten Zwecke erforderlich ist , die Befugnisse 
zukommen, die nach den §§ 39 und 40 den Aufsichtsor ganen zustehen. In  
der Verordnung sind die Waren auch mit ihrer Nummer  im Zolltarif in 
der jeweils geltenden Fassung zu bezeichnen. 
  (6) Der Bundesminister für Gesundheit und Umwelts chutz hat nähere 
Vorschriften über die Ausbildung von Organen nach A bs. 2 lit. b sowie  
über die Fortbildung von Organen nach Abs. 2 durch Verordnung zu 
erlassen. Die Verordnung hat den Umfang der Ausbild ung sowie der 
Fortbildung, insbesondere auf den einschlägigen Geb ieten der 
Warenkunde, der Technologie, der Hygiene, ferner di e zu vermittelnden  
Rechtsvorschriften und die Zusammensetzung der Prüf ungskommission 
festzulegen. 
  (7) Der Bundesminister für Gesundheit und Umwelts chutz hat 
Unterrichtskurse, die der Ausbildung der Organe nac h Abs. 2 lit. b, 
der Fortbildung von Organen nach Abs. 2, ferner der  speziellen 
Fortbildung von Organen nach Abs. 2 lit. a auf dem Gebiete der 
Hygiene dienen, einzurichten. 
  (8) Erfordernis für die Zulassung zur Ausbildung für Organe nach 
Abs. 2 lit. b ist die Erfüllung der Voraussetzungen  für den Gehobenen  
Dienst der Allgemeinen Verwaltung. 
 



Beachte  
Zum Außer-Kraft-Treten vgl. § 95 Abs. 6 Z 1, BGBl. I Nr. 13/2006. 
  § 36. (1) Der Bundesminister für Gesundheit und U mweltschutz hat 
unter dem Gesichtspunkt einer zweckmäßigen und wirk samen Kontrolle 
jeweils für das folgende Kalenderjahr Richtlinien ü ber die 
Vollziehung der Überwachung des Verkehrs mit den du rch dieses 
Bundesgesetz erfaßten Waren (Revisions- und Probenp lan) zu erfassen. 
  (2) Der Landeshauptmann hat für die Durchführung dieser Richtlinien  
in seinem Bundesland Sorge zu tragen und dem Bundes minister für 
Gesundheit und Umweltschutz bis zum 31. März des fo lgenden 
Kalenderjahres über den Vollzug zu berichten. 
  (3) Der Bundesminister für Gesundheit und Umwelts chutz hat zur 
Rationalisierung der Überwachung des Verkehrs mit d en durch dieses 
Bundesgesetz erfaßten Waren eine Dokumentations- un d 
Informationsstelle einzurichten. Diese hat eine Pro benevidenz, eine 
Evidenz der Judikatur und eine Evidenz der Herstell er und Importeure 
durch dieses Bundesgesetz erfaßter Waren zu führen.  
  (4) a) Der Bundeskanzler hat zur Information der Verbraucher und 
         Verbraucherinnen alle drei Jahre einen Ber icht über die 
         Qualität des für den menschlichen Gebrauch  bestimmten 
         Wassers vorzulegen. Jeder Bericht umfaßt z umindest die 
         Versorgungsanlagen, aus denen mehr als 1 0 00 m3 pro Tag im 
         Durchschnitt entnommen oder mit denen mehr  als 5 000 
         Personen versorgt werden; er erstreckt sic h auf drei 
         Kalenderjahre und wird vor Ablauf des dem Berichtszeitraum 
         folgenden Kalenderjahres veröffentlicht. 
      b) Das Format und die Mindestinformation des Berichtes hat die 
         Bundesministerin für Frauenangelegenheiten  und 
         Verbraucherschutz durch Verordnung festzul egen. 
      c) Die Betreiber von Wasserversorgungsanlagen  haben dem 
         Landeshauptmann alle zur Erstellung des Be richtes 
         erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu  stellen. 
 

Beachte  
Zum Außer-Kraft-Treten vgl. § 95 Abs. 6 Z 1, BGBl. I Nr. 13/2006. 
                    Befugnisse der Aufsichtsorgane 
 
  § 37. (1) Die Aufsichtsorgane (§ 35) sind befugt,  überall, wo 
Waren, die diesem Bundesgesetz unterliegen, in Verk ehr gebracht 
werden, Nachschau zu halten. Diese Befugnis erstrec kt sich auch auf 
Räumlichkeiten und Flächen, die der Tierhaltung (§ 15) und dem 
Pflanzenbau (§ 16) dienen. 
  (2) Die Nachschau ist, abgesehen von der Kontroll e der 
Beförderungsmittel und bei Gefahr im Verzug, währen d der üblichen 
Geschäfts- oder Betriebsstunden oder während die Rä umlichkeiten dem 
Verkehr (§ 1 Abs. 2) geöffnet sind, vorzunehmen. 
  (3) Betrifft die Nachschau Waren, die nach den zo llgesetzlichen 
Vorschriften zollhängig sind, oder Beförderungsmitt el, auf denen sich  
zollhängige Waren befinden, so darf die Nachschau n ur bei einem 
Zollamt oder anläßlich einer die Ware betreffenden Zollamtshandlung 
vorgenommen werden; in Zollagern oder einer Zollfre izone ist, während  
sie für Zollamtshandlungen geöffnet sind, die Nachs chau jederzeit 
statthaft. 
  (4) Die Aufsichtsorgane haben bei der Nachschau d ie Störung des 
Geschäftsbetriebes und jedes Aufsehen tunlichst zu vermeiden. 
  (5) Die Aufsichtsorgane haben bei Wahrnehmung von  Verstößen gegen 
die Vorschriften des § 20 und gegen Verordnungen od er Bescheide, die 
auf Grund der §§ 21, 22 Abs. 1, 23 und 24 erlassen wurden, Anzeige im  
Sinne des § 44 zu erstatten, soweit sie nicht eine 
Organstrafverfügung gemäß § 50 VstG 1950 in der jew eils geltenden 
Fassung erlassen oder gemäß § 21 VstG 1950 vorgehen . 
 



Beachte  
Zum Außer-Kraft-Treten vgl. § 95 Abs. 6 Z 1, BGBl. I Nr. 13/2006. 
  § 38. Die Geschäfts- oder Betriebsinhaber sowie i hre Stellvertreter  
und Beauftragten sind verpflichtet, alle Orte und B eförderungsmittel 
dem Aufsichtsorgan über Aufforderung anzugeben, die  dem Verkehr mit 
den diesem Bundesgesetz unterliegenden Waren dienen  oder wo Tiere 
(§ 15) gehalten oder Pflanzen (§ 16) gebaut werden und den Zutritt zu  
diesen Orten und Beförderungsmitteln zu gestatten. Den 
Aufsichtsorganen sind auch die erforderlichen Auskü nfte über die bei 
der Herstellung verwendeten Stoffe, deren Herkunft und die Abnehmer 
der Waren zu erteilen. Überdies haben Erzeuger und Importeure die 
Zusammensetzung und Herstellung von bestimmten Lebe nsmitteln, 
Nahrungsergänzungsmitteln und Zusatzstoffen den zus tändigen 
Untersuchungsanstalten auf Verlangen bekanntzugeben , wenn diese in 
einem konkreten Anlaßfall zum Schutz der Gesundheit , zur Sicherung 
einer einwandfreien Nahrung oder zum Schutz vor Täu schung Aufklärung 
benötigen. Die Geschäfts- oder Betriebsinhaber sowi e ihre 
Stellvertreter und Beauftragten sind auch verpflich tet, dem 
Aufsichtsorgan auf Verlangen die Einsicht in Aufzei chnungen (Schrift-  
und Datenträger), die sich auf die diesem Bundesges etz 
unterliegenden Angelegenheiten beziehen, zu gewähre n; das 
Aufsichtsorgan kann davon Kopien anfertigen. 
 

Beachte  
Zum Außer-Kraft-Treten vgl. § 95 Abs. 6 Z 1, BGBl. I Nr. 13/2006. 
  § 39. (1) Die Aufsichtsorgane sind befugt, Proben  von Waren, die 
diesem Bundesgesetz unterliegen, zu entnehmen. Die im § 38 genannten 
Personen haben die Entnahme von Proben zu dulden. 
  (2) Die entnommene Probe ist, soweit dies ihrer N atur nach möglich 
ist und hiedurch nicht ihre einwandfreie Beurteilun g bei der 
Untersuchung vereitelt wird, in zwei gleiche Teile zu teilen, hernach  
ist jeder Teil der Probe zweckentsprechend zu verpa cken und amtlich 
zu verschließen. Der eine Teil ist der amtlichen Un tersuchung 
zuzuführen, der andere der Partei zu Beweiszwecken zurückzulassen. 
Die Partei ist berechtigt, im Beisein des Aufsichts organs auf jeder 
Verpackung der beiden Teile Angaben über die Untern ehmung 
(Firmenstempel u. dgl.) anzubringen. 
  (3) Ist eine Teilung der entnommenen Probe ihrer Natur nach nicht 
möglich oder deshalb nicht durchführbar, weil durch  die Teilung ihre 
einwandfreie Beurteilung bei der Untersuchung verei telt würde, hat 
das Aufsichtsorgan die Probe ohne vorherige Teilung  der amtlichen 
Untersuchung zuzuführen. Sind noch augenscheinlich gleiche 
Wareneinheiten vorhanden, hat das Aufsichtsorgan hi evon eine 
Wareneinheit zu entnehmen und der Partei zurückzula ssen. Im Übrigen 
gilt der Abs. 2 sinngemäß. 
  (4) Die entnommene Probe ist der in Betracht komm enden 
Untersuchungsanstalt (§ 42 und § 49) zu übermitteln . Proben von 
zollhängigen oder in einem zollrechtlichen Vormerkv erfahren 
vorgemerkte Waren bleiben, soweit sie bei der Unter suchung verbraucht  
oder zerstört werden, frei vom Zoll und von sonstig en 
Eingangsabgaben. 
  (5) Für die entnommene Probe ist auf Verlangen de r Partei eine von 
der zuständigen Behörde zu bestimmende Entschädigun g in der Höhe des 
Einstandspreises vom Bund zu leisten. Die Entschädi gung entfällt, 
wenn auf Grund dieser Probe entweder eine bestimmte  Person bestraft, 
verurteilt oder auf den Verfall der betreffenden Wa re erkannt worden 
ist. Für Gegenproben und der Partei zurückgelassene  augenscheinlich 
gleiche Wareneinheiten (Abs. 3) ist keine Entschädi gung zu leisten. 
  (6) Anläßlich der Probenziehung ist vom Aufsichts organ ein 
Begleitschreiben auszufertigen und jedem Teil der P robe beizulegen, 
in dem die für den Begutachter beachtlichen Festste llungen und 
Wahrnehmungen des Organs enthalten sind. Die nähere  Ausgestaltung des  



Probenbegleitschreibens ist vom Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz festzulegen. 
  (7) Liegen bei leicht verderblichen Lebensmitteln  die 
Voraussetzungen für die Beschlagnahme nach § 40 vor , kann nach 
Probenziehung an Stelle der Beschlagnahme die Verni chtung solcher 
Waren durch die Partei in Anwesenheit des Aufsichts organs erfolgen. 
Dieser Vorgang ist im Probenbegleitschein festzuhal ten. 
  (8) Der Bundesminister für Gesundheit und Umwelts chutz hat, wenn 
das im Interesse einer wirksamen und zweckmäßigen Ü berwachung geboten  
ist, mit Verordnung hiefür besonders geschulten Auf sichtsorganen 
bestimmte Vorprüfungen und einfache Untersuchungen,  deren 
Durchführung an Ort und Stelle möglich ist, aufzutr agen. Die §§ 44 
und 45 Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß. 
 

Beachte  
Zum Außer-Kraft-Treten vgl. § 95 Abs. 6 Z 1, BGBl. I Nr. 13/2006. 
                       Vorläufige Beschlagnahme 
 
  § 40. (1) Die Aufsichtsorgane haben Waren, die di esem Bundesgesetz 
unterliegen - erforderlichenfalls einschließlich de r Behältnisse und 
Werbemittel - zu beschlagnahmen, wenn der begründet e Verdacht 
besteht, 
  a) daß sie 
     1. gesundheitsschädlich oder verdorben sind; 
     2. den Verboten der §§ 11, 14, 15, 16, 26 Abs.  1 lit. b, 28 
        Abs. 1 lit. b, 28 Abs. 2, 3, 4 oder 5 oder den Vorschriften 
        einer zum Schutze der Gesundheit oder auf G rund des § 21 
        Abs. 1 lit. a erlassenen Verordnung im erhe blichen Maße 
        widersprechen; 
     3. trotz Untersagung nach § 17 Abs. 4 in Verke hr gelangen oder 
  b) daß ein besonders schwerwiegender Verstoß gege n sonstige 
     Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder ein Rü ckfall vorliegt. 
  (2) Im Falle der Beschlagnahme nach Abs. 1 ist vo m Aufsichtsorgan, 
je nachdem, ob der Verdacht einer gerichtlich straf baren Handlung 
oder der Verdacht einer Verwaltungsübertretung vorl iegt, vom Gericht 
oder von der Verwaltungsbehörde unverzüglich ein fö rmlicher 
Beschlagnahmebeschluß (Beschlagnahmebescheid) einzu holen. 
  (3) Besteht der begründete Verdacht, daß Waren, d ie diesem 
Bundesgesetz unterliegen, abgesehen von den in Abs.  1 genannten 
Verdachtsmomenten, Vorschriften dieses Bundesgesetz es widersprechen, 
hat die Behörde (§ 35 Abs. 1 oder 3) dem Verfügungs berechtigten die 
Verdachtsmomente mitzuteilen und ihm Gelegenheit zu  geben, binnen 
einer gleichzeitig festzusetzenden, angemessenen Fr ist die Ware den 
gesetzlichen Vorschriften anzupassen oder aus dem V erkehr zu ziehen. 
Die Behörde kann jedoch nach Ablauf der Frist die W are 
- erforderlichenfalls einschließlich der Behältniss e und Werbemittel 
- beschlagnahmen, wenn das zur Sicherung einer einw andfreien Nahrung 
oder zum Schutz der Verbraucher vor Täuschung gebot en ist. 
  (4) Beschlagnahmte Waren sind im Betrieb zu belas sen. Dies gilt 
nicht, wenn die sachgerechte Aufbewahrung nicht gew ährleistet ist 
oder wenn bei Belassung der Waren ein Mißbrauch zu befürchten ist. 
Belassene Waren sind tunlichst so zu verschließen o der zu 
kennzeichnen, daß ihre Veränderung ohne Verletzung des Behältnisses, 
des Verschlusses oder der Kennzeichnung nicht mögli ch ist. Der über 
die Ware bisher Verfügungsberechtigte ist vom Aufsi chtsorgan 
schriftlich auf die strafrechtlichen Folgen der Ver bringung oder 
Veränderung des beschlagnahmten Gutes sowie der Ver letzung des 
Dienstsiegels aufmerksam zu machen. Über die Beschl agnahme hat das 
Aufsichtsorgan den bisher Verfügungsberechtigten ei ne Bescheinigung 
auszuhändigen, in welcher der Ort der Lagerung sowi e Art und Menge 
der beschlagnahmten Waren anzugeben ist. 
  (5) Das Verfügungsrecht über die beschlagnahmten Waren steht 



zunächst der Behörde zu, der das Aufsichtsorgan ang ehört. Ab 
Erlassung des Beschlagnahmebefehls nach Abs. 2 steh t das 
Verfügungsrecht über die beschlagnahmte Ware der Be hörde zu, die den 
Beschlagnahmebefehl erlassen hat. 
  (6) Die Bewahrung der beschlagnahmten Waren vor S chäden obliegt der 
Partei. Sind zur Bewahrung der Ware vor Schäden nac h der 
Beschlagnahme besondere Maßnahmen erforderlich, so ist die zuständige 
Behörde vorher zu verständigen. Diese Maßnahmen sin d in Anwesenheit 
eines Aufsichtsorgans durchzuführen, das über den V organg ein 
Befundprotokoll aufzunehmen hat, das die wesentlich en Änderungen des 
Ortes, die Tatsache der Behandlung, der allfälligen  Entfernung des 
Dienstsiegels und dessen neuerliche Anbringung zu e nthalten hat. 
  (7) Während der Beschlagnahme dürfen Proben der W are nur über 
Auftrag der zuständigen Behörde entnommen werden. 
  (8) Die Bestimmungen des § 113 StPO sind sinngemä ß anzuwenden. § 39 
Abs. 2 VStG gilt mit der Maßgabe, daß Gefahr im Ver zug nicht 
erforderlich ist. Im übrigen bleiben die Bestimmung en der 
Strafprozeßordnung 1960 und des Verwaltungsstrafges etzes 1950 
unberührt. 
 
§ 41 - Neu aufgenommen  gem. BGBl I Nr. 121/2008 vom 11.August 2008 
 

§ 41.  (1) Die Kontrolle der Einhaltung der Verordnung (E WG) Nr. 2092/91 
über den ökologischen Landbau und die entsprechende  Kennzeichnung der 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel s amt Änderungs-  und 
Durchführungsverordnungen wird von nach Abs. 2 zugelassenen Kontrollstellen 
durchgeführt. 

(2) Die Zulassung als Kontrollstelle hat auf Grund eines schriftlichen 
Antrages an den Landeshauptmann unter Nachweis der folgenden 
Voraussetzungen mit Bescheid zu erfolgen: 
 1. Akkreditierung gemäß § 17 des Akkreditierungsge setzes -  AkkG, BGBl. 

Nr. 468/1992 in der geltenden Fassung , oder bei einer Kontrollstelle 
mit Sitz in einem anderen Mitglied-  oder Vertragsstaat der EU oder 
EWR-Staat eine dieser gleichzuhaltende Akkreditieru ng, 

 2. Einhaltung der Bedingungen  gemäß Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004 vom 29. April 2004 über amtliche Kontrollen zur 
Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel-  und Futtermittelrechts 
sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tier schutz (ABl. Nr. L 
165 vom 30. Apri l 2004, berichtigt durch ABl. Nr. L 191 vom 28. Mai  
2004) und der Mindestanforderungen und Verfahren fü r die Kontrolle. 

Die Zulassung kann bis zum Nachweis der Voraussetzu ng nach Z 1 längstens 
auf zwei Jahre befristet erteilt werden. 

(3) Der Landeshauptman n hat die Tätigkeit der Kontrollstellen regelmäßig 
zu überprüfen. Er kann Anordnungen zur Behebung von  Mängeln treffen. Den 
Anordnungen und Weisungen des Landeshauptmannes ist  Folge zu leisten. Über 
jede Kontrolle ist ein Bericht zu erstellen. 

(4) Der Landeshauptmann hat einen Bescheid gemäß Ab s. 2  zurückzunehmen, 
wenn die Voraussetzungen für dessen Erteilung wegge fallen sind oder die 
Kontrollstelle ihrer Kontrollaufgabe nicht mehr ode r in nicht ausreichendem 
Maße nachkommt. 

(5) Über Berufungen gegen Bescheide gemäß Abs. 4  entscheidet die 
Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend . 

(6) Der Kontrollstelle stehen die Befugnisse und Pf lichten zu, die nach 
§ 37 mit Ausnahme des Abs. 5 den Aufsichtsorganen z ukommen. Stellt die 
Kontrollstelle Unregelmäßig keiten oder Verstöße fest, ist gemäß EN 45011 
vorzugehen. Die Kontrollstelle hat von ihr wahrgeno mmene Unregelmäßigkeiten 
oder Verstöße gegen die in Abs. 1 genannte Rechtsvorschr ift unverzüglich 
dem Landeshauptmann, in dessen Bundesland der Unter nehmer sei nen 
Geschäftssitz hat, mitzuteilen. 

(7) Die Kontrollstellen übermitteln dem Landeshaupt mann einen 



Tätigkeitsbericht über das abgelaufene Jahr bis zum  1. März des 
Folgejahres. 

(8) Die Kontrollstelle hat jede wesentliche Änderun g der für die 
Zulassung maßgeb lichen Umstände dem Landeshauptmann unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. Diese Mitteilungen sind von  den Gebühren im Sinne 
des Gebührengesetzes 1957 befreit. 
 

Beachte  
Zum Außer-Kraft-Treten vgl. § 95 Abs. 6 Z 1, BGBl. I Nr. 13/2006. 
                         Verwaltungsstrafen 
 
  § 74. (1) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/ 2006) 
  (2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2006) 
  (3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2006) 
  (4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2006) 
  (5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2006) 
  (6) Wer den Bestimmungen einer auf Grund des § 10  Abs. 3 bis 5 
genannten Vorschrift oder einer in deren Vollziehun g getroffenen 
behördlichen Anordnung zuwiderhandelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung, sofern die Tat nicht den Ta tbestand einer in  
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren  Handlung bildet 
oder nach anderen Verwaltungsvorschriften mit stren gerer Strafe 
bedroht ist, und ist von der Bezirksverwaltungsbehö rde mit 
Geldstrafe bis zu 7 300 Euro zu bestrafen. 
  (7) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2006) 
  (8) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2006) 

 


